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CDU-Fraktion im Gemeinderat Limburgerhof –  67117 Limburgerhof 

 
 

Gemeindeverwaltung 
Herrn Bürgermeister 
Andreas Poignée 
Burgunder Platz 2 
67117 Limburgerhof 

 
 23. Januar 2022 

 
 
Antrag der CDU-Fraktion 
Verbesserung der Schulwegsicherheit 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Poignée, 
 
 
wir bitten Sie, folgenden Antrag der CDU-Fraktion auf die Tagesordnung der nächsten Gemein-
deratssitzung am 1. Februar 2022 zu nehmen. 

 
Der Gemeinderat beschließt: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Beleuchtungssituation am Kreisel 
L533/Neckarstraße, Neustadter Straße im Bereich der Fußgängerquerung über die 
L533 zu verbessern. Dies soll entweder durch die Errichtung neuer Straßenlaternen 
(siehe beigefügter Lageplan) oder durch die Versetzung bereits vorhandener 
Laternen erfolgen; die kostengünstigere Vorgehensweise ist zu wählen. 

2. An dem Fußweg zwischen der Neustadter Straße und der Leistadter Straße wird 
eine weitere Straßenlaterne angebracht. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob im Bereich der Querung der L533 eine 
Bevorrechtung von Fußgängern („Zebrastreifen“) oder zumindest eine den 
Fußgängerverkehr verdeutlichende Markierung des Straßenbelages möglich ist. 

 
 
Begründung 
 
Der Schulweg der in Nord-Ost II wohnenden Grundschulkinder führt von der Dürkheimer Straße 
kommend über die Leistadter Straße, von dort weiter über einen Fußweg zur Neustadter Straße 
und entlang des Kreisels Neustadter Straße/Neckarstraße über die L533 in das „Flüsseviertel“. 
Die Straßenbeleuchtung ist in diesem Bereich unzureichend, so dass weite Teile dieses Ab-
schnitts gerade in den Herbst- und Wintermonaten frühmorgens im Dunkeln liegen. 
 
An dem vorbezeichneten Fußweg zwischen der Leistadter Straße und der Neustadter Straße 
befindet sich derzeit nur eine Straßenlaterne, die den Fußweg erst zur Neustadter Straße hin 
angemessen ausleuchtet; die von der Leistadter Straße aus gesehen erste Hälfte des Weges 
liegt dagegen weitgehend im Dunkeln. Im weiteren Verlauf wird auch der Kreisel an der L533 
nicht optimal ausgeleuchtet: Derzeit sind vier Straßenlaternen vorhanden, die jedoch in den Be-
reichen zwischen den Straßeneinmündungen stehen und daher die Einmündungen selbst nicht 
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ausleuchten. Erschwerend kommt hinzu, dass der vorhandene Bewuchs mit Bäumen und Sträu-
chern die Sicht der Verkehrsteilnehmer auf die Mündungsbereiche und damit auf die Querung 
über die Verkehrsinsel in der L533 erschwert. Gerade in den Herbst- und Wintermonaten sind die 
Schulkinder damit den Gefahren im Straßenverkehr in besonderem Maße ausgesetzt. Es kommt 
hinzu, dass dem fließenden Verkehr wegen der fehlenden Beschilderung (Verkehrszeichen 136 
„Kinder“) kein besonderer Gefahrenhinweis wegen der querenden Kinder erteilt wird. 
 
Mit dem vorliegend angebrachten Antrag wollen wir die Beleuchtungssituation durch zwei zusätz-
liche Straßenlaternen auf gemeindeeigenen Flurstückern verbessern (Ziffer 1 und 2). Darüber 
hinaus haben wir beim LBM die Errichtung von zwei weiteren Straßenlaternen auf nicht gemein-
deeigenen Flurstücken (Verkehrsinsel in der L533) beantragt, der u.U. zuständigkeitshalber an 
die Gemeinde weitergeleitet werden könnte. Die Verwaltung wird gebeten, hierzu proaktiv Kon-
takt mit dem LBM aufzunehmen. Zur Veranschaulichung verweisen wir auf die roten Markierun-
gen in dem beiliegenden Lageplan. Sollte die Beleuchtungssituation bereits durch ein Versetzen 
der vorhandenen Straßenlaternen kostengünstiger verbessert werden können, ist selbstverständ-
lich diese Vorgehensweise zu wählen. 
 
Mit einer ebenfalls beim LBM beantragten zusätzlichen Beschilderung (Verkehrszeichen 136, 
„Kinder“) soll der aus beiden Richtungen anfahrende Straßenverkehr rechtzeitig auf die queren-
den Kinder aufmerksam gemacht werden. Darüber hinaus soll durch geeignete Markierungsar-
beiten, idealerweise durch Anbringung eines „Zebrastreifens“, eine förmliche Bevorrechtung des 
Fußgängerverkehrs, zumindest aber eine faktische Privilegierung durch entsprechende Fahr-
bahnmarkierungen etabliert werden. Hier sind jedoch auch rechtliche Rahmenbedingungen zu 
beachten, so dass sich der Antrag zunächst auf einen Prüfauftrag beschränkt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Christoph Winhard 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
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